
Stadt Eltville am Rhein 
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-9/2016  

 Datum: 28. Januar 2016 

 

Aktenzeichen II/4.1 

Federführendes Amt Steueramt 

Vorlagenerstellung Marco Kleppich 

 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 02. Februar 2016 

Haupt- und Finanzausschuss 15. Februar 2016 

Stadtverordnetenversammlung 29. Februar 2016 

 

Betreff: 

Änderung der Hebesatzsatzung zum 1. Januar 2016 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtverordnetenversammlung wird folgender Beschluss empfohlen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Hebesätze: 

- Grundsteuer A 600 v.H., 

- Grundsteuer B ..... v.H., 

- Gewerbesteuer 390 v.H., 

sowie die als Anlage beigefügte Hebesatzsatzung. 

 

 

Sachverhalt: 

In der Hebesatzsatzung werden seit 2015 die Hebesätze der Stadt Eltville am Rhein festgelegt. 

 

Auf Grund der positiven Haushaltsentwicklung, der höheren Zuweisungen beim Kommunalen Fi-

nanzausgleich und der sich stabilisierenden Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, haben die 

CDU-Fraktion und Bündnis´90 / Die Grünen eine Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B be-

antragt. 

 

Die Höhe des Hebesatzes für die Grundsteuer B von ..... v.H. soll in der Sitzung zur Haushaltsbera-

tung des Haupt- und Finanzausschuss am 1. Februar 2016 beraten / ermittelt werden und im Zuge 

dieser Vorlage durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen können erst mit Feststellung der Hebesatzreduzierung bestimmt 

werden. 
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Anlage(n): 

(1) Hebesatzsatzung der Stadt Eltville am Rhein 2016 

 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 
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